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B-Plan Nr. 2 „Am Berg“ in Passow 

Teil B – TEXT – 

In Ergänzung der Planzeichnung – Teil A – wird Folgendes festgesetzt: 

1. Bauliche Nutzung 

1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet 
allgemein zulässigen  

 Schank- und Speisewirtschaften und 
 Anlagen für sportliche Zwecke  

ausgeschlossen. 

1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO im Allgemeinen Wohnge-
biet ausnahmsweise zulässigen 

 sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe 
 Gartenbaubetriebe und 
 Tankstellen 
ausgeschlossen. 

1.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB sind nur Grundstücke mit einer Mindestgröße von 800 m² 
zulässig.  

2. Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB  

2.1 Die private Grünfläche P1 am Bahndamm ist landschaftsgärtnerisch als Rasenfläche anzule-

gen und auf Dauer zu erhalten. Gehölzpflanzungen sind zulässig. 

2.2 Im Südwesten ist auf der privaten Grünfläche P2 eine Wiesenfläche mit eingestreuten 10 Stk. 

Obstbäumen anzulegen und auf Dauer zu erhalten. 

Sortenliste Obstgehölze  
Qualität: mind. Halbstamm, mind. STU 8-10 cm, Verbissschutz ist vorzusehen 
Äpfel: Altländer Pfannkuchenapfel, Boskoop, Cox Orange Renette, Ontario, Rote Sternrenette, 
Weißer Klarapfel 
Birnen: Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Gute Luise von Avranches, Williams Christbirne 
Pflaumen: Königin Viktoria, Dt. Hauszwetschge, Anna Späth 
Quitten: Apfelquitte, Birnenquitte  
Kirschen: Oktavia, Regina 
Ergänzungen um weitere alte Obstsorten aus MV oder lokale Sorten sind möglich. 

3. Örtliche Bauvorschrift für das Allgemeine Wohngebiet  
    gemäß § 86 Abs. 3 und Abs. 1 Nr. 1 und 4 LBauO M-V 

3.1 Dächer der Hauptgebäude müssen eine Mindestdachneigung von 15° haben.  

3.2 Die Eindeckungen von Dächern sind nur in den Farben rot bis braun und anthrazit zulässig.  

3.3 Die an das Bahngelände angrenzenden Grundstücke sind mit einem mindestens 1,50 m ho-
hen festen Zaun zu begrenzen. 

3.4 Pro Grundstück sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen.  

3.5 Ausgenommen von den Festsetzungen nach 3.1 und 3.2 sind bauliche Anlagen nach § 12 
BauNVO (Garagen und Carports) und nach § 14 BauNVO (Nebenanlagen) sowie sonstige 
Anbauten (z.B. Wintergärten, Erker). 

3.6 Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, handelt 
rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit einem Bußgeld geahn-
det werden. 
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4. Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

 Je Grundstück ist nur eine Zufahrt zulässig  

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß 
    § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.S.d. BImSchG  

5.1 Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen (Schlafräume und Wohn-

räume) sind innerhalb der Lärmpegelbereiche entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, 

dass nachfolgende erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße eingehalten 

werden. 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 
in dB(A) 

erforderliches resultierendes 
Schalldämmmaß in dB für Auf-
enthaltsräume in Wohnungen 

I bis 55 30 

II 55 bis 60 30 

 

5.2 Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gelten für das unbebaute 

Plangebiet. Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Bauvorhaben nach-

gewiesen, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel z.B. infolge der Abschirmung durch 

vorgelagerte Baukörper vermindert, so kann von den textlichen Festsetzungen 5.1 und 5.2 

abgewichen werden. 

5.3 Innerhalb des Wohngebietes ist der Betrieb von Klimaanlagen, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten 

und Luft-Wasserwärmepumpen nur zulässig, wenn folgende Abstände zu maßgeblichen Im-

missionsorten eingehalten werden. 

Schallleistungspegel 
nach Herstelleran-
gaben in dB(A) 

36 39 42 45 48 51 54 57 60 

Abstand in m 0,1 0,5 0,9 1,4 2,2 3,4 5,2 7,6 10,9 

 

 

Artenschutzrechtliche Hinweise 

1. Beginn der Baufeldfreimachung vom 1. September bis 15. März.  
2. Unmittelbar vor weiterem Baubeginn müssen alle Versteckmöglichkeiten für Repti-

lien/Amphibien kontrolliert werden, insbesondere große Steine, Platten usw. Bei Funden sind 
die gefundene Tiere in der angrenzenden Brache auszusetzen und die Baufläche mittels Am-
phibienzaun auszugrenzen.  

3. Bei möglichen Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden 
bzw. die Gruben/Gräben schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell herein-
gefallene Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) zu entfernen sind. 

 


